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Tätigkeitsbericht der WTG-Behörde  

der Stadt Leverkusen 

für den Berichtszeitraum 01.01.-31.12.2016 

 

 

I. Gesetzlicher Rahmen 

 

Das Wohn- und Teilhabegesetz (WTG) des Landes NRW als Rechtsgrundlage für 

die Aufgabenwahrnehmung der „Heimaufsicht“ wurde am 02.10.2014 wesentlich ge-

ändert und ist am 16.10.2014 in Kraft getreten. Erst seit 2008 gab es ein „Landes-

heimrecht“ durch das erste WTG NRW. 

 

Zweck des Gesetzes ist gem. § 1 WTG: 

 

(1) Dieses Gesetz hat den Zweck, die Würde, die Rechte, die Interessen und 

Bedürfnisse der Menschen, die Wohn- und Betreuungsangebote für ältere oder 

pflegebedürftige Menschen und Menschen mit Behinderung nutzen, vor Beein-

trächtigungen zu schützen, die Rahmenbedingungen für Betreuungs- und Pfle-

gekräfte positiv zu gestalten und die Einhaltung der den Leistungsanbieterin-

nen und Leistungsanbietern obliegenden Pflichten zu sichern. Es soll älteren 

oder pflegebedürftigen Menschen und Menschen mit Behinderung ein selbst-

bestimmtes Leben gewährleisten, deren Mitwirkung und Mitbestimmung unter-

stützen, die Transparenz über Gestaltung und Qualität von Betreuungsangebo-

ten fördern und zu einer besseren Zusammenarbeit aller zuständigen Behörden 

beitragen. Dabei soll es insbesondere kleinere Wohn- und Betreuungsangebote 

fördern und eine quartiersnahe Versorgung mit Betreuungsleistungen ermögli-

chen. 

 

(2) Das Gesetz soll die angemessene Berücksichtigung der kulturellen und re-

ligiösen Belange der älteren oder pflegebedürftigen Menschen und der Men-

schen mit Behinderung und die unterschiedlichen Bedürfnisse von Männern 

und Frauen sowie von Menschen unterschiedlicher sexueller Orientierung und 

geschlechtlicher Identität sicherstellen. Es soll ältere oder pflegebedürftige 

Menschen und Menschen mit Behinderung vor Gewalt, Ausbeutung und Miss-

brauch schützen. 

 

(3) Die Leistungsanbieterinnen und Leistungsanbieter haben ihre Leistungser-

bringung auch auf eine Förderung der Teilhabemöglichkeiten auszurichten. Sie 

sollen den Menschen, die Angebote nach diesem Gesetz nutzen, eine ange-

messene und individuelle Lebensgestaltung insbesondere durch die gleichbe-

rechtigte Teilhabe am gemeinschaftlichen und kulturellen Leben in der Gesell-

schaft ermöglichen.  
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(4) Die Menschen, die Angebote nach diesem Gesetz nutzen, sollen insbeson-

dere 

1. ein möglichst selbstbestimmtes Leben führen können, 

2. in der Wahrnehmung ihrer Selbstverantwortung unterstützt werden, 

3. vor Gefahren für Leib und Seele geschützt werden, 

4. in ihrer Privat- und Intimsphäre geschützt sowie in ihrer sexuellen Orientie-

rung und geschlechtlichen Identität geachtet werden, 

5. eine am persönlichen Bedarf ausgerichtete, gesundheitsfördernde und quali-

fizierte Betreuung erhalten, 

6. umfassend über Möglichkeiten und Angebote der Beratung, der Hilfe, der 

Pflege und der Behandlung informiert werden, 

7. Wertschätzung erfahren, sich mit anderen Menschen austauschen und am 

gesellschaftlichen Leben teilhaben, 

8. ihrer Kultur und Weltanschauung entsprechend leben und ihre Religion aus-

üben können und 

9. in jeder Lebensphase in ihrer unverletzlichen Würde geachtet und am Ende 

ihres Lebens auch im Sterben respektvoll begleitet werden. 

 

Das Gesetz unterscheidet nun die Betreuungseinrichtungen in  

 

- Einrichtungen mit umfassendem Leistungsangebot, 

- Wohngemeinschaften mit Betreuungsleistungen, 

- Angebote des Servicewohnens, 

- ambulante Dienste und 

- Gasteinrichtungen. 

 

 

In diesen Betreuungseinrichtungen hat die WTG-Behörde unterschiedliche Prüfmög-

lichkeiten und Prüfungsintervalle. Dadurch ist die Zahl der zu prüfenden Einrichtun-

gen erheblich angestiegen, wenn auch die Möglichkeit eingeräumt wurde, nicht mehr 

jedes Jahr jede Einrichtung zu überprüfen. Insgesamt hat jedoch der formelle Auf-

wand sowohl für die Behörde, als auch für die zu prüfenden Einrichtungen erheblich 

zugenommen.  

 

Eine große Veränderung zur Transparenz und mit Außenwirkung ist der verpflichten-

de Aushang des WTG-Berichtes in der Einrichtung und die Veröffentlichung eines 

„Ergebnisberichtes“ auf der Internetseite der Stadt Leverkusen.  

 

Zum Wohn- und Teilhabegesetz ist am 23.10.2014 mit Rechtskraft vom 24.11.2014 

auch wieder eine neue Durchführungsverordnung zur Regelung von Details in Kraft 

getreten.  
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Als kreisfreie Stadt ist Leverkusen für die Durchführung des WTG als Überwa-

chungs- und Sonderordnungsbehörde gem. § 43 dieser Vorschrift zuständig. Die 

WTG-Behörde ist gem. § 14 Abs. 11 WTG verpflichtet, alle 2 Jahre einen Tätigkeits-

bericht zu erstellen, diesen zu veröffentlichen und den kommunalen Gremien und 

den Aufsichtsbehörden zur Verfügung zu stellen. Der vorliegende Bericht kommt die-

sen Anforderungen nach. 

 

In 2016 wurde der letzte Tätigkeitsbericht für den Zeitraum vom 01.01.2014-

31.12.2015 verfasst. Das MGEPA (Ministerium für Gesundheit, Emanzipation, Pflege 

und Alter) regelt mit Runderlass Nr. 7 vom 11. März 2015 die Tätigkeitsberichte der 

WTG-Behörden und gibt am 23.02.2017 einen Strukturvorschlag über die Bezirksre-

gierung bekannt. Als sinnvolle Berichtszeiträume werden dort die Jahre 2015/2016, 

2017/2018 usw. genannt. Um in den vom MGEPA zweijährigen Rhythmus 2017/2018 

zu gelangen, wurde der Tätigkeitsbericht für das Jahr 2016 im einjährigen Rhythmus 

verfasst.  

 

Für das reine Vertragsrecht in den Einrichtungen gilt seit 01.10.2009 das Wohn- und 

Betreuungsvertragsgesetz (WBVG), für das die WTG-Behörde grundsätzlich in NRW 

nicht zuständig ist. Nur im Ausnahmefall (z.B. bei Kündigungen) finden die Regelun-

gen Anwendung im Rahmen der Beratung.  

 

Den zu überwachenden Betreuungseinrichtungen sind jedoch auch durch die bun-

desgesetzlichen, leistungsrechtlichen Regelungen des Sozialgesetzbücher (SGB) V, 

IX und XI für pflegebedürftige oder behinderte Menschen und entsprechende Rah-

menverträge und Leistungs- und Qualitätsvereinbarungen Qualitätsanforderungen 

gestellt. Zuständig für deren Überwachung ist der Medizinische Dienst der Kranken-

kassen (MDK) im Auftrag der Pflegekassen. Für die Ressourcenausstattung verhan-

deln die Pflegekassen und der Landschaftsverband Rheinland (LVR) mit den Trä-

gern.  

 

In den Einrichtungen der Eingliederungshilfe prüft weiterhin nur die Stadt Leverkusen 

die Betreuungsqualität und in diesem Zusammenhang die dort weiter zunehmende 

pflegerische Versorgung. Der Kostenträger LVR begnügt sich mit dem formalen „In-

dividuellen Hilfeplanverfahren“ und prüft die Einrichtungen nicht vor Ort. 

 

II. Aufgaben der Überwachungsbehörde 

 

Das Wohn- und Teilhabegesetz, die dazu ergangenen Rechtsverordnung und eine 

Vielzahl von Erlassen zu Detailthemen dienen in erster Linie dem Schutz der Be-

wohner von Betreuungseinrichtungen und der Wahrung ihrer Rechte und Bedürfnis-

se. Dabei geht es vordringlich um die ordnungsrechtlichen Elemente in der Überwa-

chungstätigkeit. Oberstes Ziel sind ist die Sicherstellung der Grundrechte, wobei Le-

ben, Gesundheit und Freiheit absolute Priorität genießen. Doch auch die Teilhabe 

am gesellschaftlichen Leben und die sexuelle Selbstbestimmung der Bewohner sind 

durch das neue Gesetz mehr in den Fokus gerückt. 
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Neben der regelmäßigen Überwachung der Betreuungseinrichtungen nimmt die tele-

fonische und persönliche Information und Beratung von Trägern, Einrichtungs- oder 

Pflegedienstleitungen, einzelnen Mitarbeitern, aber auch von Bewohnern, Bewoh-

nerbeiräten oder Vertrauenspersonen, gesetzlichen Betreuern und Angehörigen gro-

ßen Raum ein.  

 

Aufgrund fehlender, geeigneter Flächen in Leverkusen ist es im Berichtszeitraum nur 

selten zur Beratung von Investoren und potentielle Betreibern gekommen.  

 

Von einigen Trägern wird die Überwachungsbehörde vor Eintritt einer formellen Be-

schwerde informiert und ggf. zur Mediation oder Klärung eingeschaltet. 

 

Seit dem Jahr 2015 ist die WTG-Behörde auch gesetztes Mitglied in der Kommuna-

len Konferenz Pflege und Alter Leverkusen gem. § 8 Alten- und Pflegegesetz und 

berichtet dort über ihre Arbeit. 

 

III. Struktur und Personal der WTG-Behörde 

 

Die WTG-Behörde ist in Leverkusen im Dezernat für Bürger, Umwelt und Soziales 

und dort im Fachbereich Soziales, Abteilung Ortsnahe Koordinierung und Altenhilfe 

angesiedelt. Im Berichtszeitraum sind neben den Leitungsmitarbeitern zwei Sachbe-

arbeiter mit 1,1 Vollzeitstellenanteilen für die Durchführung des WTG vor Ort zustän-

dig. Die für die Aufgabenerledigung notwendige Personalkapazität unterliegt einer 

ständigen Überprüfung. 

 

Die Regel- und Anlassprüfungen finden in enger Abstimmung mit anderen Fachbe-

reichen der Stadtverwaltung wie dem Medizinischen Dienst der Stadt Leverkusen 

(Gesundheitsamt) statt. Dort sind insbesondere die Apotheken- und die Hygieneauf-

sicht Partner im Prüf- und Beratungsgeschäft. Aus gegebenem Anlass werden auch 

die Mitarbeiter der Feuerwehr, Bauaufsicht oder Lebensmittelüberwachung an den 

Verfahren beteiligt.  

 

Zum fachlichen Austausch wird kollegial im Arbeitskreis der WTG-Behörden im Re-

gierungsbezirk Köln mit den anderen kreisfreien Städten und Kreisen zusammen ge-

arbeitet. Außerdem nimmt die WTG-Behörde an Arbeitsgruppen zur Weiterentwick-

lung der Datenbank PFAD.WTG beim Land und der Datenbank ANDA (Anwenderda-

tenbank), Software für WTG-Behörden von AKDN Sozial in Paderborn, teil. 

 

Das Wohn- und Teilhaberecht unterliegt bereits seit 2008 als Pflichtaufgabe zur Er-

füllung nach Weisung dem Weisungsrecht der Landesregierung. Seit Regierungs-

wechsel 2010 bzw. verstärkt nach Inkrafttreten des neuen WTG im Jahre 2014 

nimmt das zuständige Ministerium für Gesundheit, Emanzipation, Pflege und Alter 

(MGEPA) dieses Recht auch in Anspruch. Die Kommunikation findet seitdem streng 

hierarchisch über die zuständige Mittelbehörde, die Bezirksregierung Köln, statt. Die 
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WTG-Behörden des Landes werden durch Dienstbesprechungen und Erlasse über 

die Intentionen der Landesregierung in Kenntnis gesetzt. 

 

IV. Bestand an Einrichtungen in Leverkusen 

 

In Leverkusen bestehen damit zum 31.12.2016 

 

33 Einrichtungen mit insgesamt 1.777 Plätzen, die unter das WTG fallen. Im Einzel-

nen handelt es sich um  

 

 12 Altenpflegeheime mit insgesamt     1418 Plätzen 

   4 soziotherapeutische Einrichtungen mit        79 Plätzen 

   4 soziotherapeutische Außenwohngruppen mit       20 Plätzen 

   9 Wohnheime der Behindertenhilfe mit      206 Plätzen 

   3 Tagespflegen mit          42 Plätzen 

  1 anbieterverantwortete Wohngemeinschaft       12 Plätzen  

 

Anlassbezogen können auch selbstverantwortete Wohngemeinschaften, die 

Wohnanbieter des Servicewohnens oder die Leverkusener Pflegedienste durch die 

WTG-Behörde überprüft werden. Insgesamt 60 Anbieter haben sich bis zum 

31.12.2016 beim vom MGEPA zur Verfügung gestellten EDV-Verfahren PFAD.WTG  

registriert. Dabei steht PFAD für Pflege und Alter Datenbank. Im Anschluss an die 

Registrierung erfolgten die Meldungen der einzelnen Leistungsanbieterinnen und 

Leistungsanbieter.  

 

Nach der neuen Einordnung durch das WTG hat Leverkusen einen Bestand von  

 

- 28 Einrichtungen mit umfassendem Leistungsangebot, 

-   4 Wohngemeinschaften mit Betreuungsleistungen, 

-   3 Angebote des Servicewohnens, 

- 22 ambulante Dienste und 

-   3 Gasteinrichtungen 

 

Träger der Leverkusener Einrichtungen sind im Wesentlichen die Wohlfahrtsverbän-

de. 3 Einrichtungen werden vom Landschaftsverband Rheinland (Heilpädagogische 

Heime) und eine von einem privaten Trägern betrieben.  

 

V. Überwachung 

 

Die Stadt Leverkusen als Überwachungsbehörde hat gem. § 14 Abs.1 WTG die Auf-

gabe, die Einrichtung je nach Klassifizierung regelmäßig (1 bis 3 Jahresrhythmus je 

nach Klassifizierung) unangemeldet auf die Einhaltung der Betriebsanforderungen zu 

überprüfen. Dazu werden vielfältige Prüfungsthemen und Details, die prüfungsrele-

vant sind, örtlich in den Einrichtungen eingesehen bzw. im Nachgang überprüft. 
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In Einrichtungen mit umfassenden Leistungsangeboten (Pflege- und Behindertenein-

richtungen) ist jährlich eine Prüfung vorgesehen. Diese kann auch im Zweijahresab-

stand stattfinden, wenn bei der letzten Prüfung der WTG-Behörde keine wesentli-

chen Mängel festgestellt wurden. 

 

In dem Jahr 2016 wurden 19 Leverkusener Einrichtungen begangen. Die Ergebnisse 

der Überprüfungen werden in sogenannten Ergebnisberichten zusammengefasst und 

sind auf der Internetseite der Stadt Leverkusen veröffentlicht. Eine Begehung erfolg-

ten zusammen mit der privaten Pflegeversicherung und eine Begehung zusammen 

mit dem MDK.  

 

Hinzu kamen in 2016 insgesamt 17 anlassbezogene Prüfungen zu einzelnen Facet-

ten des Betreuungsalltages in Einrichtungen aufgrund von Beschwerden. Diese Be-

schwerden wurden im Detail vor Ort geprüft und konnten abschließend im Gespräch 

mit allen Beteiligten geklärt werden.  

 

VI. Umfang der Überprüfung 

 

Im Rahmen der Regelprüfungen wird überwacht, ob die Betriebsvoraussetzungen 

eines Heimes erfüllt werden. Basis dafür ist neben dem WTG und der Durchfüh-

rungsverordnung der vorgeschriebene Rahmenprüfkatalog des zuständigen Ministe-

riums für Gesundheit, Emanzipation, Pflege und Alter (MGEPA).  

 

Besondere Aufmerksamkeit wird dem Umgang mit den gesundheitsrelevanten The-

men der Pflege und Betreuung gewidmet: Dazu gehören Ernährungs- und Flüssig-

keitsversorgung, Sturzprophylaxe Maßnahmen, Dekubitusprophylaxe/Lagerung, Me-

dikamentenaufbewahrung und Medikamentenversorgung sowie dem Umgang mit 

freiheitsentziehenden Maßnahmen (z.B. Bettgitter, Bauchgurt usw.). Auch die soziale 

Teilhabe der Bewohner und Mitbestimmung und Mitwirkung der Bewohner wird gro-

ße Aufmerksamkeit gewidmet. 

 

Dazu werden sowohl die Aufzeichnungen in der Einrichtung, als auch – sofern Ge-

fahren zu befürchten sind oder der MDK noch nicht geprüft hat- der konkrete Ge-

sundheitszustand am Bewohner überprüft. Die Überprüfungen zielen auf die Siche-

rung und stetige Weiterentwicklung der bereits erreichten Qualität in der Betreuung 

nach allgemeinen (sogenannten Expertenstandards in der Pflege) oder einrichtungs-

spezifischen Qualitätsstandards. Bei Einrichtungen der Eingliederungshilfe werden 

die Umsetzung der individuellen Hilfepläne und die individuelle Förderung fokussiert. 

Soweit der Gesundheitszustand oder die Behinderung es zulässt, werden natürlich 

auch die jeweiligen Bewohner zu ihrem Wohlbefinden in allen Einrichtungen befragt.  

 

Bei den Überprüfungen werden sowohl formale Strukturqualität (Konzeption, Stan-

dards, Fortbildungen, Organisation, bauliche Situation, Mitarbeiterausstattung und 

Mitarbeiterqualifikationen, Dienstpläne etc.), als auch qualitativ-inhaltliche Gesichts-

punkte der Prozess- und Ergebnisqualität (individuelle Hilfeplanung und Leistungser-
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bringung, Pflegeergebnis, Befinden und Zufriedenheit etc.) stichprobenartig oder bei 

Bedarf in größerer Zahl überprüft.  

 

VII. Ergebnis der Überprüfungen 

 

Der Gesetzgeber hat im WTG und der dazu erlassenen Durchführungsverordnung 

einen Katalog von formalen Voraussetzungen für den Betrieb eines Heimes vorge-

geben. Diese sind mit unterschiedlichen Schwerpunkten Gegenstand der regelmäßi-

gen Überprüfungen. Dabei festgestellte Mängel werden durch mündliche Anordnun-

gen oder im Rahmen der Beratung vor Ort besprochen und in der Regel sofort beho-

ben bzw. zügig aufgearbeitet.  

 

Im Einzelfall waren auch in diesem Berichtszeitraum sowohl bei den Regel- als auch 

bei den Anlassprüfungen Mängel  festzustellen. Durch die von der WTG-Behörde 

getroffenen Anordnungen bzw. eingeleiteten Maßnahmen konnten diese Fehler so-

fort abgestellt werden. Die Mängelbeseitigung wurde teilweise intensiv vor Ort, ggf. 

durch mehrere Nachprüfungen, begleitet. 

 

Durch die regelmäßigen Prüfungen ist zu beobachten, dass die Qualität der Betreu-

ung, insbesondere der Pflege, auch unter schwierigeren Rahmenbedingungen für die 

Einrichtungen grundsätzlich gut bleibt bzw. sich prozesshaft verbessert. 

 

Unabhängig von den essentiellen Bereichen wird natürlich auch die Lebens- und 

Wohnqualität in den Einrichtungen überprüft. Die Bewohner sollen sich gut betreut 

und versorgt fühlen, mit dem Wohnen und den Angeboten im Haus zufrieden sein. 

Dies scheint nach Aussagen der Bewohner, Bewohnerbeiräte und Vertrauensperso-

nen (in Einrichtungen, in denen keine Beiräte gebildet werden können) in der Regel 

der Fall zu sein. Diese Aussage ist letztlich wichtiger, als die umfassende Erfüllung 

aller formalen Kriterien. 

 

Dabei ist seit Jahren festzustellen, dass die Rahmenbedingungen für die Leitungen 

und Mitarbeiter in den Betreuungseinrichtungen durch die leistungsrechtlichen Vor-

gaben, den Mangel an Fachkräften oder kurzfristigen Mitarbeiterausfall immer 

schwieriger werden. 

 

Durch geeignete Delegationskonzepte und Delegationsmaßnahmen gelingt es den 

Einrichtungen mit dieser Problematik meist pragmatisch umzugehen und in Beglei-

tung oder Absprache mit der Stadt als Überwachungsbehörde Kompromisse oder 

Lösungen zu finden.  

 

Die bundespolitischen, leistungsrechtlichen Regelungen, Entscheidungen und sich 

daraus ergebenden Probleme zeigen ihre Auswirkungen auch in Leverkusen und 

stellen die Betreuungseinrichtungen vor die Problematik, teilweise formal nicht den 

Anforderungen des WTG zu genügen. Die Stadt Leverkusen versucht jedoch im 
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Rahmen Ihrer Möglichkeiten die Einrichtungen durch Beratung, Fortbildung und Öf-

fentlichkeitarbeit zu unterstützen.  

 

In Leverkusen herrscht weiterhin ein insgesamt ein sehr gutes Niveau in Pflege und 

Betreuung in den Einrichtungen. Die Anforderungen des WTG werden in Leverkusen 

inhaltlich in hohem Maße von den Einrichtungen und deren Trägern erfüllt. 

 

VIII. Ausblick 

 

Durch das bereits unter III. genannte und sich im Jahre 2016 stetig in der Umsetzung 

verzögernde, formale Erfassungsverfahren des MGEPA besteht eine gewisse Ver-

unsicherung auf der Anbieterseite. Trotz einer vom MGEPA eingerichteten Hotline 

bereiteten die anschließenden Meldungen den Leistungsanbieterinnen und Leis-

tungsanbieter Schwierigkeiten. Entweder wurde nicht erkannt, dass nach der Regist-

rierung eine Meldung zu erfolgen hat oder die Meldungen wurden nicht abgeschlos-

sen. Daraus ergaben sich ein umfangreicher Mailverkehr und telefonische Rückfra-

gen. 

 

Mit der zur Verfügungsstellung der Software ANDA von AKDN Paderborn auf Grund-

lage der Rahmenprüfkataloge nach dem WTG, erfolgte das Erfassen der individuel-

len Angaben der Einrichtungen. 

 

Die bundespolitischen Veränderungen durch das Inkrafttreten der Pflegestärkungs-

gesetze (PSG) II und III werden aufgrund der Intentionen des Gesetzgebers die am-

bulanten Angebote stärken. Welche Auswirkungen insbesondere das PSG II auf die 

Strukturen und Belegungen der stationären Pflegeeinrichtungen hat, bleibt abzuwar-

ten. Die Veränderungen werden jedoch konstruktiv durch die Leverkusener WTG-

Behörde begleitet und die Träger unterstützt. 

 

Im Jahr 2017 wird voraussichtlich eine Einrichtungen für behinderte Menschen neu 

eröffnet und sich damit die Lebens- und Wohnqualität für diesen Personenkreis er-

heblich verbessern.  

 

Der Umbau zur Anpassung an die Vorgaben des Landespflegegesetzes bis zum 

31.07.2018 bzw. zur Verbesserung von brandschutzrechtlichen Vorgaben schreitet 

fort und wird zumindest in 3 Einrichtungen zu Bautätigkeiten, und in einer auch zu 

deutlichem Platzabbau in der stationären Pflege, führen.  

 

In Ihrer Eigenschaft als örtlicher Sozialhilfeträger wird die Stadt Leverkusen diesen 

Umständen im Rahmen der Pflegeplanung Rechnung tragen. 

  


